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§ 82a SGB XII - Freibetrag für Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus 

anderweitigen Alterssicherungssystemen - 

 (1) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist für 

Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches erreicht 

haben, ein Betrag in Höhe von 100 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rente zuzüglich 30 Prozent des 

diesen Betrag übersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach § 82 Absatz 1 

abzusetzen, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage 

zu § 28. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten vergleichbaren 

Zeiten in 

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte haben, 

2. einer sonstigen Beschäftigung, in der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 

und 3 und Satz 2 des Sechsten Buches oder Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 2 des Sechsten Buches bestand, haben oder 

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung, die für 

Angehörige bestimmter Berufe errichtet ist, haben. 

Absatz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 

und der Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches erfüllt werden. Je Kalendermonat 

wird eine Grundrentenzeit oder eine nach Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet. 
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1. Allgemeines 

1.1 Freibeträge für Einkommen nach dem Grundrentengesetz ab 01.01.2021 

 

Zum 01.01.21 erfolgte die Einführung eines Grundrentenzuschlags zur gesetzlichen Rente verbunden mit der 

Einführung eines besonderen Freibetrages nach § 82a bei Bezug von SGB XII Leistungen (im 3. bzw.4. Kapitel), 

sofern sogenannte Grundrentenzeiten erfüllt sind.  

 

Die Erfüllung der Grundrentenzeiten führt nicht zwangsläufig zu einem Anspruch auf einen 
Grundrentenzuschlag und somit zu einer Erhöhung der Rente. Sobald jedoch mindestens 33 Jahre 

berücksichtigungsfähiger Grundrentenzeiten von der deutschen Rentenversicherung bescheinigt worden 

sind, besteht ein Anspruch auf Berücksichtigung des Freibetrags nach § 82a SGB XII bei der Berechnung der 

HzL/GruSi. Auch bei Empfänger/innen einer Hinterbliebenenrente ist ein Freibetrag anzuerkennen, wenn sie 
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bedürftig sind und die verstorbene Person 33 Jahre an Grundrenten- oder vergleichbaren Zeiten in 

verpflichtenden Alterssicherungssystemen erworben hat. 

 

 

 

1.2 Wer hat Anspruch auf Grundrente bzw. -zuschlag und auf einen Freibetrag im SGB XII? 

 

Anspruch auf Zahlung des 

Grundrentenzuschlags und Berücksichtigung 

des Freibetrags nach  

§ 82a SGB XII  

 

Nur Anspruch auf Berücksichtigung des 

Freibetrags nach § 82a SGB XII ohne Anspruch 

auf Zahlung des Grundrentenzuschlags. 

Voraussetzung:   

a.) Vorliegen von mindestens 33 Jahren 

berücksichtigungsfähiger 

Grundrentenzeiten                        

(z.B. aus versicherungspflichtiger 

Tätigkeit, Kindererziehungs- u. 

Pflegezeiten, Leistungen bei Krankheit 

und Rehabilitation, Übergangsgeld, 

Unterhaltsgeld (BA), Eingliederungsgeld 

(BA); nicht berücksichtigungsfähig: ALG I, 

ALG II, AlHi, freiwillige Beitragszeiten, 

Auslandszeiten) durch die deutsche 

Rentenversicherung bescheinigt 

b.) Beitragsleistung über 30% aber unter 

 80 % des Durchschnittseinkommens 

(Durchschnittswert zwischen 0,3 und 0,8 

Entgeltpunkten) 

 

Wenn die Voraussetzungen a.) und b.)  vorliegen, 

erfolgt eine Neuberechnung / Erhöhung der 

Rente und es wird der Freibetrag nach § 82a SGB 

XII anerkannt. 

 

Voraussetzung:  

a.) Vorliegen von mindestens 33 Jahren 

berücksichtigungsfähiger 

Grundrentenzeiten                         

(z.B. aus versicherungspflichtiger 

Tätigkeit, Kindererziehungs- u. 

Pflegezeiten, Leistungen bei Krankheit 

und Rehabilitation, Übergangsgeld, 

Unterhaltsgeld (BA), Eingliederungsgeld 

(BA); nicht berücksichtigungsfähig: ALG I, 

ALG II, AlHi, freiwillige Beitragszeiten, 

Auslandszeiten) durch die deutsche 

Rentenversicherung bescheinigt 

 

 

 

 

 

Auch wenn kein Anspruch auf den 

Grundrentenzuschlag besteht, wird bei Vorliegen 

der Voraussetzung nach a.) der Freibetrag nach § 

82 a SGB XII anerkannt. 

 

 

1.3 Freibetragsberücksichtigung beim Zusammentreffen mehrerer Renten  

 

Wenn eine leistungsberechtigte Person neben einer Hinterbliebenenrente auch bereits selbst eine 

Erwerbsminderungs-/Altersrente erhält und sowohl die leistungsberechtigte Person als auch die verstorbene 

Person die 33 Jahre an Grundrentenzeiten erreicht haben, wird der Freibetrag nur einmal gewährt. Er 

errechnet sich dann jedoch aus der Gesamtrentensumme.  

Dasselbe gilt, wenn die Voraussetzungen für den Freibetrag nach § 82a SGB XII durch eine 

Zusammenrechnung von Grundrentenzeiten und vergleichbaren Zeiten in anderen 

Alterssicherungssystemen erfüllt werden. 
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2. Höhe des Freibetrages 

 

Der Freibetrag wird von der gesamten gesetzlichen (Brutto-)Rente errechnet und beträgt 100 € zzgl. 30 % 

des diesen Betrag übersteigenden Renteneinkommens, max. jedoch 50 % von RBST 1. 

Auch wenn kein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht, wird bei Vorliegen der Voraussetzung nach 

Vorliegen von mindestens 33 Jahren berücksichtigungsfähiger Grundrentenzeiten der Freibetrag nach § 82 a 

SGB XII anerkannt. In AKDN stehen die Freibetragsschlüssel  479 maschinell bzw. 480 manuell zur Verfügung. 

 

3. Berechnungsbeispiele: 

 

Berechnungsformel:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 1: Altersrente 
 

 

 

 

 

 

 

 

Freibetrag: 1. Schritt: 100,00 €         
                   2. Schritt: 30% * (580,00 € – 100,00 €) = 144,00 € 

                   3. Schritt: Summe aus Schritt 1 und Schritt 2 = 244,00 € 

                   4. Schritt: 244,00 € ist größer als 50 % der RBS 1, daher 

                   5. Schritt: Begrenzung des Freibetrages auf den Höchstbetrag 50% RBS1 

 

 

Beispiel 2: Altersrente 300,00 € brutto und Hinterbliebenenrente 100,00 € brutto 

 

Freibetrag: 1. Schritt: 100,00 €         

                   2. Schritt: 30% * ([300,00 €+ 100,00 €] - 100,00 €) = 90,00 € 
                   3. Schritt: Summe aus Schritt 1 und Schritt 2 = 190,00 € 

                   4. Schritt: Freibetrag 190,00 € 

Altersrente brutto:                       580,00 € 
./. Krankenversicherung               42,34 € 
./. Zusatzbeitrag Krankenkasse     4,35 € 
./. Pflegeversicherung                  17,69 € 
Auszahlungsbetrag       515,62 € 

1. Schritt: Grundfreibetrag 100,00 € 

2. Schritt  Altersrente bzw. Summe aus Altersrente und. sonst. gesetzl. Rente brutto                      

-100,00 € Grundfreibetrag 

                         Ergebnis * 30 % = Summe X                                                       

 

3. Schritt: Summe X + 100,00 € Grundfreibetrag = Summe Y 

 

 

4. Schritt: Summe Y kleiner als            Summe Y größer als       

  50 % der RBST 1                 50 % der RBST 1 

                                                       
               Summe Y = Höhe des                Freibetrag = 50 % der RBST 1  
                                   Freibetrags 
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Auswirkungen des Freibetrages auf den Leistungsanspruch 

 

Bedarf  

Regelbedarf 446,00 € 

KdU  500,00 € 

Gesamtbedarf  946,00 € 

Einkommen:  

Rente (brutto 600,- €) 

keine 33 Jahre 

Grundrentenzeiten 

534,00 €* 

./. Freibetrag ---- 

anrechenbare Rente  534,00 € 

Leistungsanspruch  412,00 € 

 

 

 

  

 

 

*Dies stellt bei KVdR-Versicherten die anrechenbare Nettorente nach Abzug von KV, PV und Zusatzbeitrag 
dar 

 
Achtung:  

 

Enthält die Rente nicht nur einen Grundrentenzuschlag, sondern auch freiwillige Rentenanteile, ändert sich 

bei der jährlichen Rentenerhöhung die von der DRV bisher mitgeteilte Quote des freiwilligen Anteils an der 

Rente. Dies hat zur Folge, dass sich auch der Freibetrag nach  

§ 82 Abs. 4 SGB XII für die freiwilligen Rentenanteile jährlich neu berechnet werden muss. Daher muss in 

diesen Fällen jährlich bei der DRV die Quote der freiwilligen Rentenanteile mit dem Mustervordruck des 

BMAS (Anlage 1) erfragt werden. 

 
Zur Darstellung in KDN siehe Anlage 2 

Bedarf  

Regelbedarf 446,00 € 

KdU  500,00 € 

Gesamtbedarf  946,00 € 

Einkommen:  

Rente (brutto 400,- €) 
plus 

Grundrentenzuschlag 

(z.B. 75,- € brutto) 

419,00 €* 

./. Freibetrag 212,50 € 

anrechenbare Rente  206,50 € 

Leistungsanspruch  739,50 € 

Bedarf  

Regelbedarf 446,00 € 

KdU  500,00 € 

Gesamtbedarf  946,00 € 

Einkommen:  

Rente (brutto 600,- €)      

33Jahre 

Grundrentenzeit, kein 

Grundrentenzuschlag 

534,00 €* 

./. Freibetrag    

= Höchstbetrag 

223,00 € 

anrechenbare Rente  311,00 € 

Leistungsanspruch  635,00 € 

Bedarf  

Regelbedarf 446,00 € 

KdU  500,00 € 

Gesamtbedarf  946,00 € 

Einkommen:  

Rente (brutto 600,- €) 

plus 

Grundrentenzuschlag 
(z.B. 250,- € brutto) 

756,00 €* 

  

./. Freibetrag   

=  Höchstbetrag 

223,00 € 

anrechenbare Rente  533,00 € 

Leistungsanspruch  413,00 € 
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Anfrage zur Ermittlung des Anteils der gesetzlichen Rente, der im Sinne § 82 Absatz 5 Satz 1 SGB XII auf freiwilliger Grundlage erworben wurde









(Der zuständige Grundsicherungsträger) 



bittet hiermit für



(Herrn/Frau Alex Mustermann 

Geb. 07.08.1956

Wohnhaft in 

Az. )



um Ermittlung und Auskunft über den Anteil und den Bruttozahlbetrag der gesetzlichen Rente, der im Sinne § 82 Absatz 5 Satz 1 SGB XII und des Rundschreibens 2017/5 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 14.11.2017 auf freiwilliger Grundlage erworben wurde. 
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Kollision von prozentualen, freiwilligen Rentenanteil und Grundrenten-
zuschlag in einer Rente - betrifft Freibeträge gem. §§ 82 Abs. 4; 82a SGB XII 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


wie das BMAS kürzlich gegenüber KDN.sozial auf Nachfrage nochmal bestätigt hat, sind bei dem 


Vorkommen von auf freiwilliger Basis erworbenen Rentenanteilen in einer Grundrente, die jeweili-


gen Anteile bei den Freibetragsermittlungen gem. § 82 Abs. 4 SGB XII und § 82a SGB XII voneinan-


der abzugrenzen. Das bedeutet, dass die freiwillig erworbenen Rentenanteile nicht bei der Freibe-


tragsberechnung wegen Grundrente berücksichtigt werden dürfen und umgekehrt. Das ist auch 


insoweit verständlich, da es ansonsten dazu käme, dass Anteile einer solchen Rente doppelt bei 


der Freibetragsermittlung berücksichtigt würden. 


 


In der einzelnen Betrachtung des prozentualen, freiwilligen Anteils, ist der entsprechend des Pro-


zentsatzes ermittelte Betrag freibetragsfähig gem. § 82 Abs. 4 SGB XII. Dasselbe gilt für den Stei-


gerungsbetrag (Höherversicherungsbeitrag), der im Gegensatz zum prozentual, freiwilligen Betrag 


unveränderbar ist - also statisch. (vgl. Rundschreiben 2017/5 BMAS vom 14. November 2017) 
 


In der einzelnen Betrachtung der Grundrente inkl. einem Grundrentenzuschlag, ist die Gesamtrente 


freibetragsfähig gem. § 82a SGB XII. 


 


Kommen nun jedoch beide Rentenbestandteile in einer Rente zusammen, sind die jeweils anderen 


Teile bei der Freibetragsberechnung außen vor zu lassen. 


 







Solange dabei kein Grundrentenzuschlag hinzukommt, bleibt das Ganze auch aus softwaretechni-


scher Sicht unproblematisch. Die jeweils maschinellen Freibeträge (EIS 479/486) berücksichtigen 


bereits seit Einführung der Grundrente (01.01.2021) den gegenseitigen Ausschluss. 
 


Beispiel 1: 
 


Nachfolgend wird unterstellt, dass die Grundrente keinen Grundrentenzuschlag enthält, jedoch zu 


berücksichtigen ist, dass die Gesamtrente i. H. v. 600,00€ einen prozentualen, freiwilligen Anteil i. H. v. 


20,00%, sowie einen Steigerungsbetrag i. H. v. 100,00€ enthält. 
 


 
 


Demzufolge ist zunächst für die Ermittlung des 20,00% Anteils die Gesamtrente abzgl. des Steige-


rungsbetrages zugrunde zu legen - also  
 


600,00€ - 100,00€ = 500,00€ x 20,00% = 100,00€. 
 


Damit liegt ein freibetragsfähiges Einkommen gem. § 82 Abs. 4 SGB XII i. H. v. 200,00€ (Steigerungs-


betrag + prozentualer, freiwilliger Anteil) aus dieser Rente vor. Unterstellt, es gäbe hier keine weiteren 


freiwilligen Anteile aus weiteren Renten, ergäbe sich somit ein Freibetrag gem. § 82 Abs. 4 SGB XII i. 


H. v. 130,00 € - also 
 


  200,00€ - 100,00€ (Sockelbetrag) = 100,00€ x 30,00% = 30,00€ + 100,00€. 
 


Der außerdem zu ermittelnde Grundrentenfreibetrag (EIS 479) berücksichtigt nun, dass die v. g. frei-


willigen Rentenanteile bei dieser Freibetragsberechnung nach § 82a SGB XII nicht berücksichtigt wer-


den dürfen. 
 


Daher rechnet der EIS 479 in diesem Beispiel mit einem freibetragsfähigen Einkommen gem. 


§ 82a SGB XII i. H. v. 400,00€ (600,00€ - 100,00€ Steigerungsbetrag - 100,00€ freiwilliger Anteil). 


Demzufolge ergibt sich ein Freibetrag gem. § 82a SGB XII i. H. v. 190,00 € - also 
 


  400,00€ - 100,00€ (Sockelbetrag) = 300,00€ x 30,00% = 90,00€ + 100,00€. 
 


 







Problemstellung - BMAS bestätigt eine Änderung des Prozentsatzes zur Ermittlung des frei-
willigen Anteils, sofern in derselben Rente ein Grundrentenzuschlag erteilt wird 
 
Die Anzahl an tatsächlichen Renten, bei denen die Problemstellung künftig auftreten wird, 
darf zunächst als gering eingeschätzt werden.  
 
Kommt es jedoch zu der Konstellation, dass eine Rente mit prozentualen, freiwilligen Anteilen nicht 


nur eine Grundrente wird, sondern dass auch noch zusätzlich ein Grundrentenzuschlag hinzuge-


währt wird, dann kommt es zur Notwendigkeit manueller Eingriffe in den jeweiligen Leistungs-
fall, die auf Rückfrage beim BMAS wie folgt gelöst werden können: 


 


Aufgrund des gegenseitigen Ausschlusses freiwillig erworbener Rentenanteile und gesetzlicher 


Rentenanteile in der jeweiligen Freibetragsbemessung gem. § 82 Abs. 4 SGB XII und § 82a SGB XII, 


ist der prozentuale, freiwillige Anteil - also der Prozentsatz - dynamisch anzupassen, sobald ein 


Grundrentenzuschlag enthalten ist. 


 


Für Bestandsfälle mit einem im gesetzlichen Renteneinkommen vorhandenen prozentualen, 
freiwilligen Rentenanteil bedeutet das, dass die Sozialhilfeträger, sobald ein Grundrenten-
zuschlag dieser gesetzlichen Rente hinzukommt, den zuständigen Rententräger – auch bei 
jeder zukünftigen Rentenänderung – um Mitteilung des jeweils veränderten Prozentsatzes 
bitten müssten (vgl. Rundschreiben 2017/5 BMAS vom 14. November 2017, Anlage 1). 


 


Alternativ lässt sich dieser dynamische Prozentsatz laut BMAS auch eigenständig ermitteln. Nach-


folgende Berechnungsbeispiele erfolgen jedoch ohne Gewähr und sind im Zweifel vom BMAS, bzw. 


vom Rententräger bestätigen zu lassen. Hier dienen sie vor allem der genaueren Beschreibung der 


entstehenden Unterschiede in der Einkommensberechnung: 


 


I. Berechnung i. V. m. der erstmaligen Gewährung eines Grundrentenzuschlags 


 


bisheriger, freiwilliger Anteil (Betrag) 


         : neuer Gesamtrentenbetrag, inkl. Grundrentenzuschlag 


 abzgl. eines möglichen Steigerungsbetrages 


        x 100         


        = veränderter Prozentsatz (kaufmännisch gerundet) 


 


II. Berechnung i. V. m. künftigen Rentenänderungen (-erhöhungen): 
 


bisheriger Gesamtrentenbetrag 


abzgl. eines möglichen Steigerungsbetrages 


         + allg. Rentenerhöhung 


         x bisheriger Prozentsatz   


         = neuer, freiwilliger Anteil (Betrag) 


         : neuer Gesamtrentenbetrag, inkl. Grundrentenzuschlag 


 abzgl. eines möglichen Steigerungsbetrages 


         x 100         


         = veränderter Prozentsatz (kaufmännisch gerundet) 







Das nachfolgende Beispiel soll aufzeigen, wann und wie sich derartige Einkommenskonstellationen 


auf die gesamte Einkommens-/Leistungsberechnung auswirken können. 


 


Beispiel 2: 


 


Anders als im Beispiel 1, enthält die Gesamtrente nun einen Grundrentenzuschlag i. H. v. 200,00€ 


und beträgt insgesamt 800,00€. In der Bestandsrente war bereits ein prozentualer, freiwilliger Ren-


tenanteil i. H. v. bislang 20,00 % erfasst. Dieser war vormals vom zuständigen Rententräger auf Nach-


frage des Sozialhilfeträgers mitgeteilt worden (vgl. Rundschreiben 2017/5 BMAS vom 14. Novem-


ber 2017, Anlage 1 und 2). 


 


Die durch den Grundrentenzuschlag gestiegene Gesamtrente ist nun nicht mehr mit dem vorherigen 


20,00% Anteil vereinbar. 20,00% würden also den Grundrentenzuschlag mit einbeziehen und es käme 


zu einer fehlerhaften Verschiebung in den Freibeträgen, die bis zu einer falschen Einkommensanrech-


nung (zu hohe Freibeträge = zu hohe Leistungen) führen kann. Korrekt wäre in diesem Beispiel ein 


prozentualer Anteil von 14,29% (s. nachfolgende Berechnung). 


 


Berechnung nach I): (vgl. auch Beispiel 1) 


 


    100,00 € 


             : (800,00 € - 100,00 €) 


            x 100  


            =   14,29% 


 


Beispiel 3: 


 


Hier enthält die Gesamtrente von 800,00€ nun einen Grundrentenzuschlag i. H. v. 190,00€, sowie eine 


allgemeine Rentenerhöhung i. H. v. 10,00€. In der Bestandsrente war bereits ein prozentualer, freiwil-


liger Rentenanteil i. H. v. bislang 20,00 % erfasst.  


 


Berechnung nach II): (vgl. auch Beispiel 1. und 2.)  


 


    600,00 € - 100,00 € 


            +  10,00 € 


            x   20,00 % 


            = 102,00 € 


            : (800,00 € - 100,00 €) 


            x 100       


            =   14,57% 


  







 
   


Falsch � unveränderte Berechnung mit den ursprünglichen 20% 


 


 
 
 


Richtig (Beispiel 2) � mit verändertem Prozentsatz nach erstmaligen Grundrentenzuschlag: 


 


 
 
 


Richtig (Beispiel 3) � mit verändertem Prozentsatz aufgrund allgemeiner Rentenanpassung: 


 


 
 


  







Hinweis: 
 


Da der prozentuale, freiwillige Rentenanteil (Prozentsatz) bislang und weiterhin nicht über den au-


tomatisierten Rentenabgleich (Renten-DTA) gemeldet, sondern nur auf konkrete Anfrage der So-


zialhilfeträger mitgeteilt wird (vgl. Rundschreiben 2017/5 BMAS vom 14. November 2017), 
kommt eine maschinelle Unterstützung für sich ändernde Prozentsätze in der Software zunächst 


nicht in Betracht.  


 


Achtung:  
 
Sämtliche Angaben der dargelegten Problemlage sind lediglich einem E-Mail-Austausch mit dem 


BMAS entnommen. Die hiesige Nachfrage nach allgemeiner Klarstellung dieser Einkommenskons-


tellation hält das BMAS aktuell nicht für notwendig und verweist bis auf weiteres auf sein Rund-
schreiben 2017/5 BMAS vom 14. November 2017.  


 


Abschließend bitte ich darum, dieses Schreiben lediglich als Information zu verstehen. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


Im Auftrag 


 


 


 


Marc Neesen 





